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Leute
EineerfüllendeAufgabe

ErikaAnderwert leitet seit acht
Jahren den Blaukreuz-Kafitreff
in Weinfelden. Schon ihre Eltern
setzten sich für das Blaue Kreuz
ein. Der Kafitreff bietet suchtbe-
troffenen Menschen eine Be-
schäftigungsmöglichkeit wie
beispielsweise Gartenarbeit. Er
ermöglicht aber auch einen so-
zialen Austausch. Erika Ander-
wert arbeitet neben ihrem Teil-
zeitpensum im Coop Thur
Markt in Weinfelden dreimal
pro Woche im Blaukreuz-Kafi-
treff. Gegenüber der «Coop Zei-
tung» erklärt die 52-jährige
Thurgauerin: «Jedes Mal gehe
ich erfüllt nach Hause. Es gefällt
mir, anderen eine Freude zu be-
reiten.» (fra)

Zentrumsleiterkündigtpersofort
Markus Preising gibt aus Protest gegen die Covid-Massnahmen die Führung des Alterszentrum Weinfelden ab.

Mario Testa

«Es war für mich eine Freude,
mit Ihnen passende Lösungen
zu finden, schöne Anlässe wie
den 1. August oder die Weih-
nachtsfeier zu begehen, kurz: zu
leben», schreibt Markus Preis-
ing in einem Brief an die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Al-
terszentrums Weinfelden. Ein
solches Leben ist für den Ge-
schäftsführer des Alterszent-
rums Weinfelden (AZW) unter
den aktuellen Umständen aber
offenbar nicht mehr möglich.
Deshalb zieht er seine Konse-
quenzen: «Da ich mich für die
Umsetzung der Zwangsmass-
nahmen von Bund, Kanton und
Verwaltungsrat nicht weiter ein-
spannen lasse, werde ich aus
dem AZW ausscheiden.» Unter
anderem habe die Zertifikats-
pflicht für Besucher zu seinem
Entscheid geführt.

«Es war mir in den vergan-
genen acht Jahren immer das
grössteAnliegen, Ihnen im AZW

einen Lebensabend in Sicher-
heit, Geborgenheit und Freiheit
mit viel Lebensfreude zu ge-
währleisten. Aufgrund der vie-
len positiven Rückmeldungen
nehme ich an, dass das gross-
mehrheitlich gut gelungen ist.»
Auch an die Mitarbeitenden und
die Angehörigen der Bewohner
richtet sich Preising in einem
Mail. Er bedankt sich für das
grosse Engagement des Perso-
nals, und dass er in den vergan-
genen acht Jahren das AZW als
Geschäftsführer mit ihnen habe
weiterentwickeln können. Mit
denWorten«Ichwünsche Ihnen
und dem AZW nur das Beste. Es
war mir eine Ehre, mit Ihnen zu-
sammenzuarbeiten», schliesst
Preising sein Mail ab.

Links imMail zuweiteren
Massnahmen-Kritikern
In zwei dem Mail angefügten
Hinweisen deutet Preising auf
Massnahmen-kritische Seiten
im Internet hin. Es enthält Ver-
weisezuArtikelüberdieSchwei-

negrippe als angeblicher Test-
lauf für Corona und geplante
Vorbereitungen für ein nächstes,
viel gefährlicheresMarburgvirus
als erneutes Machtinstrument.
Auf telefonische Nachfrage
wollte sich Preising nicht weiter
zu seinem Entscheid äussern.

Wenige Stunden nach der
Bekanntgabe seines Ausschei-
dens informiert auch der Ver-
waltungsrat des AZW über die
neuste Entwicklung in einer
Mitteilung. Der Verwaltungsrat
akzeptiere den Rücktritt. «Herr
Preising steht somit unserer In-
stitution ab sofort nicht mehr als
Leiter zur Verfügung», steht in
der Mitteilung, und zu den per-
sönlichen Gründen des zurück-
tretenden Zentrumsleiters:
«Obwohl der Verwaltungsrat
seinen Entscheid nicht nachvoll-
ziehen kann, respektieren wir
ihn. Über seine Beweggründe
kann und will sich der Verwal-
tungsrat nicht weiter äussern.»

Der Verwaltungsrat bedaue-
re diese Entwicklung sehr. «Wir

haben Herrn Preising als sehr
kompetenten und einsatzfreudi-
gen Leiter unserer Institution
kennen gelernt, der sich mit sehr
viel Herzblut und Engagement
für unsere Bewohner eingesetzt
hat.» Für seinen unermüdlichen
Einsatz in den letzten acht Jah-
ren bedanke sich der Verwal-
tungsrat und wünsche Markus
Preising für seine berufliche und
private Zukunft alles Gute.

Der Verwaltungsrat sei be-
reits intensiv auf der Suche nach
einer Nachfolgelösung, steht in
der Mitteilung. Er versuche, die
Lücke, welche Markus Preising
hinterlässt, möglichst schnell zu
schliessen. «Wir setzen alles
daran, dass sich die Zeit bis zum
Neuantritt seiner Nachfolgerin
oder seines Nachfolgers nicht
auf die Qualität unserer Dienst-
leistungen beziehungsweise das
Wohlbefinden unserer Bewoh-
ner auswirkt.» Auf per Mail er-
wünschte Nachfragen hat der
Verwaltungsrat bis Redaktions-
schluss nicht geantwortet.

AmselbenTagentlassen
Wegen des Tötungsdelikts im September 2020 ist ein Verfahren
gegen die Psychiatrie St.Gallen Nord eingeleitet worden.

Der Fall erschütterte die ganze
Schweiz. Wie wir berichteten
(Ausgabe vom 13.Oktober),
drang ein 22-jähriger Mann im
September vergangenen Jahres
in eine Wohnung an der Spei-
cherstrasse in St.Gallen ein und
erschlug eine 46-jährige Frau
auf brutale Weise.

Recherchen des «Blick» ha-
ben nun ergeben, dass der Mann
wenige Stunden vor der Tat nach
einem einwöchigen stationären
Aufenthalt aus der Psychiatrie
St.Gallen Nord (PSGN) in Wil
entlassen worden war. Aus die-
sem Grund wurde nun ein Ver-
fahren gegen die Klinik eingelei-
tet, wie Leo-Philippe Menzel,
Medienbeauftragter der Staats-
anwaltschaft St.Gallen, bestä-
tigt. Zunächst gehe es darum,
abzuklären, ob sich Einzelperso-
nen strafbar gemacht haben
könnten. «Fahrlässige Tötung
und Aussetzung stehen als Vor-
würfe im Raum», sagt Menzel.

In Anbetracht des eingelei-
teten Verfahrens drängt sich
eine Frage auf: Hätten die be-
handelnden Ärzte die Gefahr,
die vom Mann ausging, erken-
nen und seine Entlassung ver-
hindern müssen?

DieöffentlicheSicherheit
stehtnicht imZentrum
DiePSGNäussert sichausGrün-
den der ärztlichen Geheimhal-
tungspflicht nicht spezifisch
zum besagten Fall. Jedoch er-
klärt Thomas Maier, Chefarzt
der Erwachsenenpsychiatrie in
der PSGN, in einer schriftlichen
Stellungnahme, unter welchen
Umständen es einer psychiatri-
schen Klinik überhaupt erlaubt
ist, einen Patienten gegen sei-
nen Willen festzuhalten. Dazu
gebe es im Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuch präzise Vorgaben,

sagt Maier. Diese würden im
Grunde zwei Instrumente vor-
sehen. Das Erste sei die soge-
nannte fürsorgerische Unter-
bringung (FU), welche von
einem externen Arzt ausgespro-
chen werden müsse.

Bei der FU stehe aber nicht
primär die öffentliche Sicherheit
im Zentrum, sagt Gerichtspsy-
chiater Thomas Knecht, Leiten-
der Arzt der Fachstelle Forensi-
sche Psychiatrie und Psychothe-
rapie im Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden. Wenn
ein Patient wegen einer psychi-
schen Störung oder starker Ver-
wahrlosung nicht mehr im Stan-
de sei, eine ambulante Therapie
aufzusuchen, solle die FU si-
cherstellen, dass dieser dennoch
behandelt werden könne. «Ist
der Patient wieder ausreichend
manövrierfähig, um eine ambu-
lante Therapie anzutreten, muss
er entlassen werden.»

Für Notfallsituationen gebe
es bei freiwillig eingetretenen
Patienten ausserdem noch das
Instrument der chefärztlichen
Rückbehaltung (CR), sagt
PSGN-Chefarzt Thomas Maier.
Laut Zivilgesetzbuch sei diese
zulässig, wenn eine Person «sich
selbst an Leib oder Leben ge-
fährdet oder das Leben oder die
körperliche Integrität Dritter
ernsthaft gefährdet». Dazu sagt
Gerichtspsychiater Knecht, dass
die CR nur in extrem seltenen
Fällen zum Einsatz käme. Der
Patient müsse klare Anzeichen
für Gewaltbereitschaft gegen
sich oder andere aufweisen.

Schizophrenieoder
wahnhafteStörung
Die genaue Diagnose des Man-
nes ist nicht bekannt. Knecht
vermutet, er habe an einer Schi-
zophrenie oder einer wahnhaf-

ten Störung gelitten. Hätte man
bei einem Menschen mit einem
Krankheitsbild dieser Art die
Gewaltbereitschaft nicht erah-
nen können? PSGN-Chefarzt
Maier sagt: «Bei Erkrankungen
aus dem psychotischen Formen-
kreis, wozu auch die Schizophre-
nie gehört, können auch un-
erwartete und uneinfühlbare
Verhaltensweisen auftreten.»
Solche seien nicht immer im
Voraus zu erkennen.

Knecht teilt die Meinung von
Maier. Er sagt, es gebe in dieser
Hinsicht wenig Regeln, auf die
man sich wirklich verlassen kön-
ne. «Selbst wenn man einen Pa-
tienten schon gut kennt, ist es
extrem schwierig, seinen Krank-
heitsverlauf vorauszusagen.» Es
gebe sehr viele äussere Fakto-
ren, die diesen beeinflussen
könnten. Von Schlafmangel
über Stresssituationen bis hin zu
Alkohol und Drogen – von wel-
chen der Täter laut «Blick» vor
der Gewalttat Gebrauch mach-
te. Hinzu komme, sagt Knecht,
dass der Mann mit grösster
Wahrscheinlichkeit zum Aus-
trittszeitpunkt selbst nicht plan-
te, eine Gewalttat zu begehen.
So sei es unwahrscheinlich, dass
der Mann irgendwelche Indizi-
en gegeben hätte, anhand von
welchen der behandelnde Arzt
dem Patienten den Austritt hät-
te verweigern können.

Auch in einem letzten Punkt
sind sich die beiden Psychiater
unabhängig voneinander einig.
Insgesamt sei die Gewalt-
anwendung durch Menschen
mit psychotischen Erkrankun-
gen sehr selten. Der grösste Teil
von Gewalttaten werde von
«ganz normalen Menschen»
begangen.

Enrico Kampmann

Jugendlicherhatte
2,26Promille intus
St.Gallen Am Dienstag, kurz
vor 23 Uhr, wurde die Stadtpoli-
zei zum Bahnhof St.Gallen ge-
rufen. Die Transportpolizei
musste zuvor einen stark be-
trunkenen Jugendlichen aus
einem Zug begleiten, da er nicht
geweckt werden konnte. Der
17-jährige Pole war bei der An-
kunft der Stadtpolizei bereits in
Handfesseln gelegt und äusser-
te mehrere Beleidigungen gegen
die Polizisten. Zudem wurde bei
ihm ein Schmetterlingsmesser
sichergestellt. Der Atemalkohol-
test ergab einen Wert von 1,13
mg/l (etwa 2,26 Promille). Da
beide Elternteile des Jugendli-
chen nicht erreicht werden
konnten, wurde er in Gewahr-
sam genommen. (red)

Velokollidiert
mitFussgänger
Züberwangen Ein 27-Jähriger
fuhr am Dienstag kurz nach 23
UhrmitdemVeloaufdemRad-/
Gehweg der St.Gallerstrasse.
Gleichzeitig lief ein 51-Jähriger
zu Fuss auf demselben Weg in
entgegengesetzte Richtung. Aus
bislang unbekannten Gründen
übersahen sich die beiden Män-
ner. Es kam zur Frontalkollision.
Durch den Aufprall stürzte der
Fussgänger mit dem Hinterkopf
zu Boden. Auch der Velofahrer
stürzte. Beide wurden ins Spital
gebracht. (red)

MarkusPreising, ehemaligerGe-
schäftsführer des Alterszent-
rums Weinfelden.

Bild: Donato Caspari (14. Juni 2017)

Der Herbst ist auch die Zeit der Pilze. Dieses
hübsche Exemplar wurde am Rötelbach in
Sitterdorf entdeckt. Bild: Reto Schlegel

Pilzsaison

Einbrechersteigen
indreiRestaurantsein
St.Gallen/Rorschach Unbe-
kannte Täterschaften sind in
St.Gallen in Restaurants an der
Hinteren Bahnhofsstrasse, an
der Neugasse und in Rorschach
an der Feldmühlestrasse einge-
brochen. Laut Kantonspolizei
St.Gallen handelt es sich bei den
beiden Einbrüchen in St.Gallen
um die gleiche Täterschaft. Ob
diese auch für den Einbruch in

Rorschach verantwortlich ist,
werde untersucht. In allen drei
Fällen verschaffte sie sich ge-
waltsam Zutritt zum Gebäude.
Anschliessend stahl sie Service-
Portemonnaies mit Bargeld im
Wert von mehreren tausend
Franken. In Rorschach versuch-
te die Täterschaft zudem erfolg-
los, einen Zigarettenautomaten
aufzubrechen. (red)


